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RS OGH 2014/4/28 8Ob35/14a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.2014

Norm

ABGB §94

Rechtssatz

Auch bei angespartem Vermögen ist grundsätzlich nur der Ertrag in die Unterhaltsbemessungsgrundlage

einzubeziehen. Für eine Lebensversicherung gilt daher, dass bei Fälligkeit des Auszahlungsbetrags (als Rente oder

Einmalzahlung) nur die darin enthaltenen Zins? und Gewinnanteile, nicht aber das eingesetzte Kapital zur

Bemessungsgrundlage gehören.
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